
Anlage 5 

 
zum Protokoll der Sitzung des Ortsrates Ramlingen-Ehlershausen am 22.08.2023 

 

Einwohnerfragestunde (nach Ende der Tagesordnung) 

 

 

 

1. Beseitigung höhengleicher Bahnübergang 

 

Ein Einwohner erkundigte sich, ob die Baumaßnahme zur Beseitigung des höhengleichen 

Bahnübergangs in Ehlershausen in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden 

sei. 

 

Antwort der Abteilung Stadtplanung und Umwelt über das Protokoll: 

 

Auf diese Frage soll im Rahmen der Vorstellung der ersten Untersuchungsergebnisse 

eingegangen werden (siehe TOP 4.1). 

 

 

2. Gehweg Waldstraße 

 

Ein Einwohner erklärte, er sei als Grundstückseigentümer in der Waldstraße der 

Aufforderung der Stadt nachgekommen und habe unverzüglich einen behutsamen 

Rückschnitt der überhängenden Äste vorgenommen. Er bat darum, weitere Maßnahmen 

nach dem 01.10.2023 durchführen zu dürfen, wenn auch größere Schnittmaßnahmen 

nach den gesetzlichen Bestimmungen zulässig seien. 

 

Antwort der Abteilung Tiefbauverwaltung über das Protokoll: 

 

Ein weiterer stärkerer Rückschnitt kann erst ab dem 01.10. durchgeführt werden. 

 

Frau Albrecht beklagte in diesem Zusammenhang erneut, dass der Gehweg in der 

Waldstraße trotz erfolgter Maßnahmen durch den Gärtnerbauhof immer noch recht 

„zugewachsen“ sei. Die vorhandenen Büsche seien inzwischen von den Eigentümern 

entsprechend zurückgeschnitten worden. Frau Albrecht hatte in Ortsratssitzung am 

07.02.2023 eine Komplettentfernung des Bewuchses - speziell des Grüns im 

Bodenbereich - angeregt, um eine Verbreiterung des Weges zu erreichen und in der 

Ortsratssitzung am 23.05.2023 daran erinnert. Sie bat darum, im Bodenbereich noch 

einmal nachzuarbeiten. 

 

Antwort der Abteilung Tiefbauverwaltung über das Protokoll: 

 

Der Weg wird im Zuge des maschinellen Heckenschnittes Mitte September noch einmal 

geschnitten. Der Gärtnerbauhof wird im Bereich der Waldschule und des Kindergartens 

sowie auf Höhe des städtischen Waldstücks das Pflaster des Gehwegs säubern. In 

Bereichen, in denen private Anlieger für die Gehwegreinigung zuständig sind, wurde die 

Ordnungsabteilung gebeten, die Eigentümer zur Säuberung des Pflasters aufzufordern. 


